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Beiträge

Betreuung von 7:30 bis 13:00 Uhr

das erste Kind		  39,30 Euro monatlich
das zweite Kind	 22,30 Euro monatlich
jedes weitere Kind	 11,20 Euro monatlich
Der Monat August ist beitragsfrei

Betreuung von 7:30 bis 14:00 Uhr

das erste Kind		  52,40 Euro monatlich
das zweite Kind	 32,80 Euro monatlich
jedes weitere Kind	 21,90 Euro monatlich
Der Monat August ist beitragsfrei.

Eine Befreiung vom Entgelt kann unter Vorlage eines 
Nachweises (Karlsruher Kinderpass, Karlsruher Pass 
oder Bezug von Arbeitslosengeld II) zum Folgemonat 
formlos beantragt werden.

Geschwisterermäßigung

Wenn ein Geschwisterkind Ihrer Familie gleichzeitig 
eine Einrichtung wie Kindertagesstätte (Kinderkrip-
pe, Kindergarten) oder Schülerhort (Einrichtungen 
der Jugendhilfe) besucht, haben Sie die Möglichkeit, 
eine Entgeltermäßigung für Ihr Kind, das die Ergän-
zende Betreuung besucht, zu beantragen.

Anmeldung

Anmeldungen gehen an die Sekretariate der Schu-
len oder direkt an das Schul- und Sportamt der Stadt 
Karlsruhe. Das Schul- und Sportamt vergibt die Grup-
penplätze, führt die Anmeldelisten und ggf. die War-
telisten. Während der Betreuungszeit besteht für die 
Kinder gesetzlicher Unfallversicherungsschutz.

Stadt Karlsruhe
Schul- und Sportamt

Blumenstr. 2a, 76133 Karlsruhe
E-Mail: info@sus.karlsruhe.de

Fax: 0721 133 4109

Fachberatung für Betreuungsangebote
(Schul- und Sportamt)

Andreas Alber		  Tel. 0721 133 4150

Verwaltung der Betreuungsangebote
(Schul- und Sportamt)

Sylvia Bollenbach	 Tel. 0721 133 4155
Patricia Wehner	 Tel. 0721 133 4156

Verwaltung für Betreuungsangebote
(Ortsverwaltungen)

OV Hohenwettersbach Tel. 0721 46449-13
OV Neureut		  Tel. 0721 7805-155
OV Wettersbach	 Tel. 0721 94550-13
OV Wolfartsweier	 Tel. 0721 94376-15

www.karlsruhe.de/schulen



Verlässliche Grundschule Ergänzende Betreuung

Das Land Baden-Württemberg garantiert in der Ver-
lässlichen Grundschule eine verbindliche Unterrichts-
zeit von der 2. bis 5. Schulstunde.

Für Familien mit einem weiteren Betreuungsbedarf 
bietet die Stadt Karlsruhe in der 1., 6. und 7. Schul-
stunde eine bedarfsgerechte Betreuung für Kinder an 
Grundschulen an.

Eltern von Grundschülerinnen und Grundschülern 
haben die Möglichkeit, das freiwillige Angebot der 
ergänzenden Betreuung der Stadt Karlsruhe an Schul-
tagen in der Zeit zwischen

7:30 und 13:00 Uhr oder 7:30 und 14:00 Uhr 

an fast allen Karlsruher Grund- und Hauptschulen in 
Anspruch zu nehmen.

Bis zum Unterrichtsbeginn und nach dem Ende des 
Unterrichts können die Kinder an einem pädagogisch 
qualifizierten, bedarfsgerechten und flexiblen Grup-
penangebot in der Regel an der Schule teilnehmen. 
Das Betreuungsangebot wird grundsätzlich von einer 
Erzieherin bzw. einem Erzieher angeleitet.

Eltern haben Planungssicherheit durch zeitliche, per-
sonelle und pädagogische Verlässlichkeit der Betreu-
ungsgruppen.

In der Ergänzenden Betreuung beschäftigen sich 
die Kinder mit altersgemäßen und sinnvollen, spie-
lerischen und freizeitbezogenen Aktivitäten. Dabei 
werden elementare Sozialerfahrungen und positive 
Gruppenerlebnisse vermittelt.

Weitergehende Informationen sowie das Anmelde-
formular und die Vertragsbedingungen erhalten Sie 
beim Schul- und Sportamt, den Schulsekretariaten der 
Grundschulen sowie im Internet im Bereich „Ergän-
zende Betreuung“ unter www.karlsruhe.de/Schulen.


